
Der A ngeklagte F . h a t m it diesen H andlungen einmal 
die V ersorgung der Bevölkerung dadurch vorsätzlich 
gefährdet, daß er Erzeugnisse entgegen dem ordnungs
gem äßen W irtschaftsablauf beiseite schaffte, indem er 
zuließ, daß die H ähne durch einen Kaufm ann frei ver
k au ft w urden und nicht ordnungsgem äß über unsere 
W irtschaftsstellen  dorthin gelangten, wo sie notwendiger 
benötigt wurden, wie z. B. Betriebsküchen, HO usw. 
W eiterhin h a t er die V ersorgung der Bevölkerung fah r
lässig  dadurch gefährdet, daß er zuließ, daß der Ange
k lag te  A. die Versorgung der Jungtiere vernachlässigte. 
Im  übrigen konnte ihm keine s tra fbare  H andlung nach
gewiesen werden, da fü r  die Pflege des Getreides viele 
U m stände einwirkten, auf die er keinen Einfluß h a tte  
und sich aber trotzdem  Mühe gegeben hatte , das Ver
mögen der LPG zu erhalten. Genauso verhä lt es sich m it 
den A rbeitsgeräten. Diese w aren nicht m ehr rep a ra tu r
fähig, so daß eine V ernachlässigung dieser Angelegen
heit insofern vorliegt, daß er sie n icht rechtzeitig  der 
Schrottstelle bzw. anderw eitiger V erw ertung zugeführt 
hat.

D er A ngeklagte A. h a t durch seine H andlung die D urch
führung der W irtschaftsplanung fahrlässig  dadurch ge
fährdet, daß er Erzeugnisse entgegen dem ordnungs
m äßigen W irtschaftsablauf im  W erte m inderte. E r  w ar 
verantw ortlich fü r  die G esunderhaltung der Kühe und 
des Jungviehbestandes und seine A rbeitsm oral w ar so 
schlecht, daß er nicht im In teresse der LPG arbeitete, 
sondern nur au f den eigenen Vorteil bedacht w ar. E r 
lehnte jede A rbeit ab, wofür er n icht ex tra  bezahlt wurde 
und lehnte die E instellung einer H ilfsperson ab, da ihm  
dadurch evtl, seine A rbeitseinheiten geschm älert w ur
den und handelte som it zum  Schaden der LPG. Wenn 
das Vieh je tz t g e re tte t is t und auch im  besseren F u tte r
zustand ist, so is t es nu r das V erdienst des neuen LPG- 
Leiters, aber nicht des A ngeklagten A.

Der S taa tsanw alt b ean trag te  den A ngeklagten F . im 
vollen U m fange fü r schuldig zu erkennen und eine Ge
fängn isstrafe von 9 M onaten auszuwerfen. F ü r den An
geklagten A. bean trag te  er 3% Monate. D a das Gericht 
nicht in  allen Anschuldigungen den A ngeklagten F. fü r 
schuldig erkannte, erachtete es eine G efängnisstrafe 
von 4 M onaten als ausreichend fü r den A ngeklagten F. 
F ü r den A ngeklagten A. be trach te t es eine G efängnis
s tra fe  von 2 M onaten fü r ausreichend, um ihn in Zu
ku n ft zu einer besseren A rbeitsm oral anzuhalten.

Die A nrechnung der U ntersuchungshaft erg ib t sich aus 
§ 219 Abs. .. StPO, die Kostenentscheidung beruht auf 
§ 353 und 354 StPO.

gez. Nenn gez. Geyer gez. Schmidt

*

Durch Urteil des Kreisgerichts Rudolstadt vom  4- 2.1955 
wurden die Angeklagten R. G. und H. K. wegen vorsätz
licher Gefährdung der Wirtschaftsplanung und wegen  
Betruges zum Nachteil des „Volkseigentums“ zu Zucht
hausstrafen von zw ei Jahren zehn Monaten und zwei 
Jahren und drei Monaten verurteilt. Aus den tatsäch
lichen Feststellungen des Urteils ergibt sich, daß in dem  
VEB Leder in Rudolstadt, dessen Betriebsleiter und 
Oberbuchhalter die Angeklagten waren, ein Schlendrian 
geherrscht hat. Dadurch sind Verluste für den Betrieb 
entstanden, für die die Angeklagten strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen wurden. Der zur Verurteilung 
erforderliche Vorsatz der Angeklagten wird vom  Gericht 
zw ar behauptet, läßt sich aber aus den Urteils gründen 
nicht erkennen. Begründet w ird allenfalls eine gewisse 
Fahrlässigkeit, die aber auch nach den sowjetzonalen  
W irtschaftsstrafgesetzen m it den ausgeworfenen Stra
fen nicht hätte geahndet werden dürfen.
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Urteil des Kreisgerichts Rudolstadt
vom 4. F eb ruar 1955 

— Ds 349/54 —

Der A ngeklagte G. w ird wegen W irtschaftsver
brechen nach § 1 Abs. I  Ziff. 1 und § 7 WStVO, 
sowie wegen Verbrechen nach § 1 VESchG zu einer 
G esam tstrafe von

2 Jah ren  10 M onaten (zwei, zehn) Zuchthaus 
verurteilt.
Der A ngeklagte K. w ird wegen W irtschaftsver
gehen nach § 7 WStVO sowie wegen Verbrechens 
nach § 1 VESchG zu einer G esam tstrafe von 

2 Jah ren  3 M onaten (zwei, drei) Zuchthaus 
verurteilt.
Beiden A ngeklagten is t die U .-H aft au f die S trafe 
anzurechnen.
Sie trag en  die Kosten des V erfahrens.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

D er A ngeklagte G. w ar vorerst G erberm eister bei F a . 
A xt in  Königsee, w urde 1951 T reuhänder der Leder
fab rik  M. P., und nach Liquidierung dieses Betriebes 
w urde er m it 1. 10. 1953 Betriebsleiter der VEB (K) 
Leder in R.
Der A ngeklagte K ..............  w ar ..........  1953 bei dem
VEB (K) MEW in S. Am 1. 10. 1953 kam  er  als Ober
buchhalter zum VEB (K) Leder in R ................
G. und K. kam en also zum gleichen Zeitpunkt am  
1. 10. 1953 zur VEB (K) Leder nach R., wo G. B etriebs
leiter, K. O berbuchhalter wurde. In  diesem Zeitpunkte 
w ar der P lan  fü r  1954 bereits vom V orgänger G., dem 
früheren  B etriebsleiter M., zusam m en m it dem P la 
nungsleiter B. und dem M eister der Gerberei R. au f
gestellt gewesen. Der P lan  sah eine Produktion von
40 000 qm Oberleder und 25 000 qm F u tterleder vor, 
außerdem  noch ein Q uantum  Spaltleder und Aßleder 
(A rbeitsschutzartikel).
A nläßlich einer Besprechung beim R a t des Bezirks 
übernahm  G., obwohl er schon dam als Bedenken hatte , 
ob sich der P lan  werde erfüllen lassen, noch zusätzlich 
1000 qm Oberleder, so daß die P lanauflage sich auf
41 000 qm erhöhte.
Auch der Sachverständige Sch., technischer Leiter des 
VEB (K) L ederfabrik C., hegte gewisse Bedenken, ob 
die E rfüllung des Produktionsplanes hinsichtlich des 
hohen Anteils an Oberleder möglich sein würde.
Der Produktionsplan is t die Grundlage fü r die weiteren 
Teilpläne des VEB, so des A rbeitskräfteplanes, M ate
rialplanes usw., das E ndprodukt ist, nach Aussage des 
Sachverständigen E., der Finanzplan. A uf Grund des 
Produktionsplanes h a t die vertragliche Bindung der 
anzuliefernden Rohhäute durch die VEAB nach Quali
tä ten  zu erfolgen. Der E insatz der Rohhäute w ar auch 
nach dem G utachten der Revisionskommission v. 2. 12. 
1954 (Bl. 55 d. A.) vertraglich  m it 98,8 % gebunden, 
som it fa s t vollständig gesichert. Allerdings is t fe s t
gestellt, daß die VEAB bis je tz t eine vertragsm äßige 
Bindung hinsichtlich der Q ualität der zu liefernden Roh
häute abgelehnt hat, wie der Sachverständige E. in 
seinem G utachten auf Bl. 165 d. A. ausführt. Das 
S taatliche V ertragsgerich t in G. ist allerdings in dieser 
R ichtung entgegengesetzter Ansicht, und hält es ver
tre tbar, diese qualitätsm äßige Bindung auch von der 
VEAB zu verlangen.
Als P lanergebnis des G esam tjahres 1954 w ar ein B etrag  
von 244 600,—- DM vorgesehen. Entsprechend dem Zeit-
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